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INHALT: Die projektierte Kehrichtverbrennungsanstalt der Stadt
Zürich. — Die Architektur an der Pariser Weltausstellung. — Simplon-
Tunnel. — Miscellanea: Raoul Pictets Versuche mit flüssiger Luft. Der
elektrische Betrieb auf der Wannseebahn bei Berlin. Pariser Weltausstellung.
Beobachtungen über den Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf die
Durchbiegung einer eisernen Brücke. Ausbau der Ofener Burg. — Konkurrenzen-

Stadthaus in Riga. Bau einer Synagoge in-Düsseldorf. — Litteratur:
Eingegangene titterärische Neuigkeiten: Betrachtungen über die Zukunft des
mechanischen Zuges für den Transport auf Landstrassen. Die Veranschlagung

und Verdingung von Bauarbeiten in Zusammenlegungssachen. Hilfsbuch

für die Elektrotechnik von C. Grawinkel und R. Strecker.

Die Architektur an der Pariser Weltausstellung von 1900.
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Fig. 1. Die Alexander-Brücke.

Architekten: Cassieft-Bernard und Gasion Cousin in Paris.

Die projektierte Kehrichtverbrennungsanstalt
der Stadt Zürich.

Die sichere Aufbewahrung und Beseitigung der als
Müll bezeichneten Hausabfälle und des Strassenkehrichts
ist für dichter bebaute Städte von gleich grosser Be^
deutung, wie die Beseitigung der Schmutzwässer. Denn
nicht selten sind besonders die Hausabfalle mit infizierten
Stoffen, immer aber bekanntlich mit organischen Bestandteilen

durchsetzt, die sehr rasch in Fäulnis übergehen und
als Träger und Verbreiter aller möglichen Krankheitskeime
bei unvorsichtiger Behandlung sowohl den Boden als auch
die Luft verseuchen.

In dem Maasse, als durch Einführung der
Schwemmkanalisation, sowie Verbesserung und strengere Handhabung
sonstiger Abfuhrsysteme dem früher fast ausschliesslich
zu Kompost verarbeiteten Hausunrat die dungwertigsten
Stoffe entzogen werden und gleichzeitig die zunehmende
Ausdehnung der Städte die Transportweite bis zur
landwirtschaftlichen Verwendungsstelle der Abfälle immer
grösser und kostspieliger gestaltet, vermindert sich auch
für die Stadtverwaltungen .die Gelegenheit zur schadlosen
Verwertung der Abfallstoffe.

Leider ist die einzig zulässige Verwendung des
Kehrichts in Landwirtschaft und Gartenbau von Umständen
abhängig, welche die Stadtverwaltungen nicht in ihrer

Macht haben. In Zürich liegen die Verhältnisse so, dass
eine landwirtschaftliche Verwertung des grössten Teiles
der verfügbaren Kehrichtmenge nur auswärts möglich ist.
Angesichts der Thatsache, dass nun von zwei
Nachbargemeinden bereits ein Verbot gegen die Kehrichteinfuhr
erlassen wurde, ist mit Sicherheit darauf zu rechnen, es
würden im Falle einer grösseren Epidemie auf Stadtgebiet
auch die übrigen umliegenden Gemeinden diesem Vorgehen
folgen. Die Benutzung des städtischen Landes im Limmat-
thal für die Ansammlung und Verwertung der Abfallstoffe
hat aber längst ihre Grenze erreicht; betriebstechnische
und sanitäre Gründe sprechen dagegen, das dortige Gebiet
zum blossen Ablagerungsplatz herabzudrücken.

Derartige Verhältnisse haben, wie in vielen andern
Städten, auch in Zürich dazu geführt, einen Teil des
regelmässig producierten und regelmässig abzuführenden Mülls
an den Grenzen des Stadtgebietes als Auffüllmaterial zu
verwenden; leider meistenteils an Orten, wo die Ablagerung

schädlich wirkt, direkt durch Verunreinigung des
Grund- und Tagwassers (an Kiesgruben, Bachborden), des
Bodens und der Luft (bei Ablagerung auf freiem Felde),
indirekt durch belästigende Ausdünstungen bei offener
Verwesung in stark begangenen Gebieten, namentlich
an den Hängen des Uetli- und Zürichbergs, oder durch
Schaffung jahrelang fortbestehender unterirdischer Fäulnisherde

bei gedeckter Verwesung in mit Kehricht gefüllten
Gruben. Nicht bloss die Sorge um den Schutz der Ge-
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